
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 512/2012 

 
Datum: 09.05.2012 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich II 

FachgebietTiefbau 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 14.05.2012 öffentlich   

Ortschaftsrat Jößnitz 30.05.2012 öffentlich   

Stadtbau- und Umweltausschuss 04.06.2012 öffentlich   

Stadtrat 19.06.2012 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Aufstufung beschränkt-öffentlicher Weg Kirchgasse 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

§§ 3 und 6 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) vom 21. Januar 1993,  

rechtsbereinigt mit Stand vom 01. Januar 2011 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Örtliche Verwaltung Jößnitz 

Fachbereich Sicherheit & Ordnung 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

FG Tiefbau/Straßenverwaltung 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Beantragung der Aufstufung des beschränkt-öffentlichen Weges 

„Kirchgasse“ im Ortsteil Jößnitz, Teil von Flurstück 1/50; Gemarkung Jößnitz zur Ortsstraße (Anfangspunkt: 

Einfahrt zu den Häusern „Kirchgasse“ 1 und 1a Flurstücke 56/2 und 56/1. Endpunkt: Einmündung „An der 

Kirche“ bei Haus „Schulweg“ Nr. 5, Flurstück 51, Länge 0,074 km), beim Landratsamt Vogtlandkreis. Die 

bisherige Widmungsbeschränkung (PKW und Kräder gesperrt) wird aufgehoben. 

 

 

 

 



 

 

Sachverhalt: 
Es handelt sich hier um die Korrektur einer Falscheinstufung. Der 74 m lange Abschnitt gehört vom 

gestalterischen Gesamteindruck her zum öffentlichen Verkehrsraum „An der Kirche“. Er erschließt die 

Grundstücke Kirchgasse 1 und 1a.  

 

 

Anlage 

Lageplan 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen  ja   nein 

 
Gesamtkosten 

Maßnahme  

EUR 

jährliche 

Folgekosten 

EUR 

Finanzierung Abstimmung mit 

der Kämmerei 

  

 

 

 

 nein 

Eigenanteil 

EUR 

Objektbezogene 

Einnahmen  

     EUR 

 

 

 ist erfolgt 

 

 ist nicht erforderlich,  

da Haushaltsmittel im 

Haushaltsjahr zur 

Verfügung stehen 

 

Veranschlagung 
im VmH im VwH nein ja, mit EUR Haushaltsstelle 

 20  20    

  

 

 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium          Sitzung am   TOP 

Einstimmig 

 

 

 

Mit Stimmen- 

mehrheit 

 

 

Ja Nein Enthaltung Laut Beschluss- 

vorschlag 

 

 

Abweichender Beschluss 

(Ergänzungsblatt) 

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer Eberwein 
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